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Diese Ausgabe erscheint auch online

Schnelltest-Zentrum Gärtringen 
geht an den Start

Gemäß den Vorgaben der Bundesregierung haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos einem Corona-Schnelltest zu unterziehen.
Um den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde dies schnell, unkompliziert und auf 
kurzem Wege zu ermöglichen, geht

am Montag, den 29.03.2021
das Schnelltest-Zentrum Gärtringen an den Start. An zunächst zwei Abenden/Woche (montags und 
mittwochs) bieten der DRK Ortsverein Gärtringen, die Freiwillige Feuerwehr Gärtringen und die 
Gemeinde den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde die Möglichkeit, sich auf kurzem Wege 
direkt in der Ludwig-Uhland-Halle testen zu lassen, um sich und ihre Kontaktpersonen vor einer 
möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Eine Terminbuchung online ist erforder-
lich und ab Donnerstag, 25.03.2021 möglich.

Foto: Gemeinde

Wegen Osterbesuchen wird es einen 
Zusatztermin am Samstag, 03.04.2021 
von 8.30 - 12.30 Uhr geben.

Nähere Informationen finden Sie auf 
der o. g. Homepage des Corona-
Schnelltestzentrums  Gärtringen.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, die 
dankenswerterweise von den eh-
renamtlichen Mitgliedern des DRK 
Ortsvereins, unterstützt von den Ka-
meradinnen und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr, für uns in kürzes-
ter Zeit auf den Weg gebracht wurde.

Bitte bringen Sie Ihren Personalaus-
weis ins Schnelltestzentrum mit.

 

MOBILITÄT IM ALTER 

Nutzen Sie jeden Dienstag von 
8 bis 12 Uhr unser SENIOREN-MOBIL! 

 

Im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurde die 

Mobilitätserweiterung für Senioren und 

Seniorinnen untersucht. Ehrenamtlicher 

Fahrdienst, Bürgerbus oder ein Ruftaxi kamen 

in die nähere Betrachtung. Durch eine Umfrage 

konnte festgestellt werden, dass das Ruftaxi für 

unsere Gemeinde die geeignetste 

Mobilitätserweiterung ist. Gemeinsam mit dem 

Taxiunternehmen City-Taxi 
Herrenberg starten wir nun eine 

Testphase für unser neues Angebot 

SENIOREN-MOBIL.

Wie funktioniert unser Senioren-Mobil? 
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RATHAUS AKTUELL

Impftermine für über 80-jährige Personen im Kreisimpfzentrum  
in Sindelfingen, die bislang noch auf keiner Warteliste stehen

Personen, die über 80 Jahre alt sind, sind in höchster Priorität 
impfberechtigt. Allerdings ist es aufgrund des fehlenden Impf-
stoffes und der Überlastung der bislang bestehenden Anmel-
demöglichkeiten schwer, an einen Impftermin zu kommen. Wir 
freuen uns, dass es im Landkreis Böblingen über zusätzliche 
Impfangebote jetzt etwas mehr Impfstoff und damit auch etwas 
mehr Impftermine gibt.

Im Kreisimpfzentrum in Sindelfingen werden jetzt, je Kommune, 
einmalig zusätzliche Impftermine eingeräumt, um mehr Men-
schen in der höchsten Priorität ein Angebot machen zu können. 
Dabei ist den Kommunen je ein Kontingent von Impfterminen 
nach ihrer Einwohnerzahl zugeordnet worden, für das die Kom-
mune die Impftermine selbst vergeben kann. Da immer noch der 
Mangel verwaltet wird ist dieses Kontingent nicht für alle Impf-
berechtigten ausreichend. Der Gemeinde Gärtringen sind vom 
Kreisimpfzentrum vorerst 90 Impftermine zugeordnet worden.

Gärtringer Bürgerinnen und Bürger, die über 80 Jahre alt sind, 
auf keiner der Wartelisten der Termin-Hotline 116 117 des 
Landes, des DRK oder des Kreisseniorenrats stehen, noch kei-
nen Impftermin haben und sich impfen lassen möchten, wen-
den Sie sich bitte im Rathaus zur Terminvereinbarung an Frau 
Gluiber unter Tel. 07034/ 923-210. 

Die ausschließlich telefonische Terminvereinbarung findet am 
Montag, den 29. März 2021, zwischen 9:00 und 12:00 Uhr statt. 

Die Impfungen selbst finden am 6. April 2021 und 18. Mai 2021 
nachmittags im Kreisimpfzentrum des Landkreises Böblingen in 
der Messehalle Sindelfingen (Nähe Breuningerland) statt. Die 
Adresse lautet: Mahdentalstraße 116, Sindelfingen.

Die Termine, für die wir Impfinteressenten dem Kreisimpfzen-
trum melden können, sind begrenzt. 

Diese Aktion bietet keine Gewähr dafür, dass Sie einen Impf-
termin bekommen. 

Bitte bringen Sie zu dem Impftermin einen Ausweis (Personal-
ausweis oder Reisepass) und Ihren Impfpass mit. Ihre Impfung 
wird im Impfpass eingetragen. Sollten Sie keinen Impfpass 
(mehr) haben, erhalten Sie eine Impfbescheinigung.

Mehr Informationen und eine Anfahrtsbeschreibung gibt es 
auch unter: www.lrabb.de/corona-impfung 

Zusammen mit der Landkreisverwaltung hoffen wir, in den nächs-
ten Wochen allen Personen, die über 80 Jahre alt sind und einen 
Impftermin möchten, auch einen ermöglichen zu können. Wenn 
der Impfstoff an die niedergelassenen Hausärzte geht, hoffen 
wir, dass sich die Situation weiter entspannen wird.

Bücherschrank-Telefonzelle am Rathaus 
Gärtringen
Der Bücherschrank ist ein sehr gut angenommenes kostenlo-
ses Angebot. Wir laden Sie herzlich ein, dies zum Einstellen 
oder Entnehmen zu nutzen. Alte Bücher, die keinen Abneh-
mer mehr finden, passen einfach nicht in dieses Konzept hin-
ein, die angebotenen Bücher sollten doch noch eine gewisse 
Aktualität und einen guten Gebrauchszustand aufweisen.
In der letzten Zeit mussten wir leider feststellen, dass in die 
Telefonzelle am Rathaus, die als öffentlicher Bücherschrank 
dient, häufig Bücher eingestellt werden, die aufgrund des Al-
ters und des Zustands keine Abnehmer mehr finden. Auch 
mussten wir feststellen, dass zurzeit intensiv auch in den hei-
mischen Bücherregalen ausgemistet wird.
Wir möchten Sie bitten, darauf zu achten, dass nur solche 
Bücher eingestellt werden, die Sie auch selbst gerne über-
nehmen würden. Wir freuen uns über ein breites Angebot, 
möchten aber dringend bitten, „Ladenhüter“, verschmutzte 
und verstaubte Werke, alte Video-Kassetten etc. nicht in den 
Bücherschrank einzustellen.
Wir bitten Sie sehr um Verständnis.

Foto: Gemeinde

Ihr Team 
der Bücherei

Redaktionsschluss  
in der KW 13 und 14 / 2021  

vorverlegt!
Vorverlegte Redaktionsschlüsse beim Mitteilungsblatt 
der

KW 13 / 2021 - Karfreitag
Die Texte müssen für die KW 13 / 2021
bis zum heutigen Donnerstag, 10.00 Uhr

für die KW 14 / 2021 - Ostern
bis Mittwoch, 31.03.2021, 10.00 Uhr

in das Redaktionssystem artikelstar 4.1 eingestellt sein. 

Manuskripte senden Sie bitte bis zu diesem Zeitpunkt an 
folgende E-Mail-Adresse: mb@gaertringen.de

Wir bitten um Beachtung der Termine, da später einge-
hende Manuskripte bzw. Einstellungen im artikelstar 4.1 
nicht berücksichtigt werden können.

Für weitere Rückfragen betr. Mitteilungsblatt können 
Sie sich gerne mit Frau Schimpf, Tel. 923-111, E-Mail: 
schimpf@gaertringen.de in Verbindung setzen.
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MOBILITÄT IM ALTER 

Nutzen Sie jeden Dienstag von 
8 bis 12 Uhr unser SENIOREN-MOBIL! 

 

Im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurde die 

Mobilitätserweiterung für Senioren und 

Seniorinnen untersucht. Ehrenamtlicher 

Fahrdienst, Bürgerbus oder ein Ruftaxi kamen 

in die nähere Betrachtung. Durch eine Umfrage 

konnte festgestellt werden, dass das Ruftaxi für 

unsere Gemeinde die geeignetste 

Mobilitätserweiterung ist. Gemeinsam mit dem 

Taxiunternehmen City-Taxi aus 
Herrenberg starten wir nun eine 

Testphase für unser neues Angebot – das 

SENIOREN-MOBIL.

Wie funktioniert unser Senioren-Mobil? 

 Unser Mobil fährt jeden Dienstag von 08.00-12.00 Uhr 

 City-Taxi-Herrenberg wickelt die Bestellung der Fahrten im Auftrag der Gemeinde ab.   

Sie können bis Montagabend Ihre Mitfahrt über die Nummer 07032 959737 anmelden. 

 Sie werden direkt vor Ihrer Haustüre abgeholt und zu einem beliebigen Ziel innerhalb der 
Gemeindegrenze befördert. Ob zum Einkaufen oder zum Arzt. Auch Besuche bei Freunden 

und Bekannten – Sie können sich überall innerhalb Gärtringen und Rohrau fahren lassen.  

Sie selbst machen dann direkt auch mit dem Fahrer/in Ihre individuelle Abholzeit zwischen 

08.00 und 12.00 Uhr aus. 

 Der Fahrer/in bringt Sie dann von Ihrem Abholort direkt wieder zu Ihnen nach Hause. 
 Hilfsmittel wie Rollatoren können mitgenommen werden. 

Wer darf das Angebot Senioren-Mobil nutzen? 

 Ausschließlich Senioren/innen ab 60 Jahre. 
 Menschen mit einer Gehbehinderung oder ähnliche 

Handicaps sind von dieser Altersregelung ausgenommen. 

Was kostet Sie dieses Angebot?  

 Sie nutzen unser Angebot Senioren-Mobil für 2€. 
 Diesen Geldbetrag zahlen Sie direkt bei unserem 

Dienstleister City-Taxi Herrenberg. 

 Sie werden vor Fahrtantritt um eine Unterschrift gebeten. Diese Daten werden zur 

Dokumentation der Fahrtanzahlen aufgenommen und der Verwaltung übermittelt. 

Quelle: City-Taxi Herrenberg 

Sollten Sie Fragen zu unserem neuen Angebot haben dürfen Sie sich direkt an Ihre 

Gemeindeverwaltung, Hr. Thüroff, 07034 923-114 wenden. 

 Plakat: Gemeinde
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Telefonverzeichnis der Gemeindemitarbeiter und der öffentlichen Einrichtungen

Bürgermeister Thomas Riesch 923-101 riesch@gaertringen.de Freiwillige Feuerwehr

Sekretariat/Gesch.st. Gemeinderat 
- Fr. Ferazzi
Projektmanagerin - Fr. Riesch

923-100
923-119

ferazzi@gaertringen.de
c.riesch@gaertringen.de

Gesamtkommandant 
H. Priesching
Stv. Gesamtkommandant 
H. Rathgeb

07032 73251

21408
Sachbearbeitung Projektmanagement N. N. 923-118
Hauptamt Abt. Kommandant H.Gaal, 

Gärtringen
279826

Amtsleiter - H. Sünder 923-110 suender@gaertringen.de Abt. Kommandant 
H.Supper, Rohrau 20314

Sekretariat/ Vereinsförderung/ 
ÖffentlichkeitsaArbeit/Friedhof 
Fr. Schimpf

923-111 schimpf@gaertringen.de Feuerwehrtechn. Angestellter 
H. Gaal
Feuerwehrgerätehaus Gärtringen

20205
20205

Mitteilungsblatt Fr. Schimpf (Mo. vormittag) 923-111 schimpf@gaertringen.de Feuerwehrgerätehaus Rohrau 20207
SGL Bildung und Betreuung Fr. Haag
SGL Bildung und Betreuung Fr. Keßler (alle
Kindergartenkoordinatorin Fr. Blessing Voba)

923-140
923-141
923-144

haag@gaertringen.de
kessler@gaertringen.de
blessing@gaertringen.de

Kindergartenverwaltung/
Grundschulbetreuung:
Fr. Knödler (vormittags, Voba)
Fr. Veit (vormittags, Do. nachm. Voba)

923-143
923-142

s.knoedler@gaertringen.de
veit@gaertringen.de

Personalamt - Fr. Hartnagel 923-112 hartnagel@gaertringen.de Polizei

Referat Kinder, Jugend u. Familie H. Kunst 923-113 kunst@gaertringen.de Polizeinotruf 110
Polizeiposten Gärtringen 2539-0

Sachgebietsleiter Mobilität, Nachhaltigkeit, 
Grundstücksverkehr, Wirtschafsförderung, 
Ratschreiber
H. Thüroff

923-114 thueroff@gaertringen.de Schulen

Sachgebietsleiterin öff. Sicherheit und 
Ordnung
Fr. Nasdal-Offner (Wilhelmstraße 2)

923-102 nasdal-offner@gaertringen.de

Sekretariat Ordnungsamt Fr. Karakurt
(Wilhelmstr. 2)
Fr. Brenner (Mo.-Do. vorm. u. zus. Do. nachm.)

923-115

923-117

karakurt@gaertringen.de

brenner@gaertringen.de

Ludwig-Uhland-Schule
Rektorin Christine Hallgarten

2515-40
Fax: 2515-50

Poststelle/Gemeindevollzugsbediensteter
H. Rädsch (Wilhelmstraße 2)

923-116 raedsch@gaertringen.de Peter-Rosegger-Schule
Rektorin Sabine Bräuer 

2515-70
Fax: 2515-80

Bürgeramt/Einwohnermeldeamt/Passamt/
Gewerbeamt/ Fundbüro/Telefonzentrale
Fr. Fulciniti
Fr. Bienzle

923-0

923-103
923-104

fulciniti@gaertringen.de
bienzle@gaertringen.de

Joseph-Haydn-Schule
Rektorin Anke Krohn

Theodor-Heuss-Realschule
Rektorin Brigitte Dammenhain

22483
Fax 26437
2515-10
Fax 2515-20

Standesamt /Kultur Villa
- Fr. Nothacker-Kost

923-106 nothacker-kost@gaertringen.de Grundschulbetreuung 
Fr. Ehebauer 237964

Sozialamt/Rentenversicherung/
Gewerbeamt
Fr. Raaf

923-107 raaf@gaertringen.de Schulsozialarbeit LUS,
Fr. Hennig

Schulsozialarbeit THR 
Fr. Sternitzke

Schulsozialarbeit PRS 
Fr. Sternitzke
Kindergärten

2515-46

2515-16

2515-76

Sachgebietsleiter EDV, Asylbewerber,
Obdachlosenwesen - H. Knödler

923-108 c.knoedler@gaertringen.de Brunnweiher Fr. Rosinski
Kirchstraße Fr. Kallenberger

26533
28248

Obdachlose/Asylbewerber, Beschaffungen
EDV - Fr. Özdemir

923-109 oezdemir@gaertringen.de Mozartstraße Fr. Gaiser
Schönbuchstraße Fr. Hörnig

23468
22808

Ortschaftsverwaltung Rohrau
Ortsvorsteher H. Widmann 
(Do. nachmittags)
Fr. Gluiber
Fr. Sodha

923-210
widmann@gaertringen.de

gluiber@gaertringen.de
sodha@gaertringen.de

Staufenstraße
 Fr. Schittenhelm
Kayertäle 
Fr. Dinger
Eisenbergle Rohrau 
H. Winter

22880

252806

29975

Kämmereiamt
Amtsleiterin - Fr. Wieland

923-120 wieland@gaertringen.de Kinderkrippe Kirchstraße 
Fr. Ryssmann
Kinderkrippe Rohrau
Fr. Kleber

238034

2378804
Sekretariat, Freibadwesen, Fr. Gotsch 
(Di. - Fr. vormittags)

923-121 gotsch@gaertringen.de Schickhardtstraße 
Fr. Gohl
Waldkindergarten Rößeweg 
Fr. Frech

2539578
0152 
04229547

Sachgebietsleiter Steuern, Abgaben, 
Beiträge
H. Stiehl

923-122 stiehl@gaertringen.de Gemeindehallen
Ludwig-Uhland-Halle
Theodor-Heuss-Halle

20705
251518
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Liegenschaftsverwaltung, Veranstaltungs-
kalender, Verm. Wohnungen, Hallen, Back-
haus, Energiemanagement,
Fr. Zinser

923-126 zinser@gaertringen.de Schwarzwaldhalle
Schönbuchhalle Rohrau

26934
20704

Liegenschaftsverwaltung (u.a. Villa), 
Marktwesen
Fr. Fischer

923-127 fischer@gaertringen.de Sonstige öffentliche 

Einrichtungen

Steuern und Abgaben; Mahnwesen
Fr. Magrini

923-123 magrini@gaertringen.de Ortsbücherei
26001

Gemeindekasse - Fr. Redl 923-125 redl@gaertringen.de Freibad 26087
Anlagebuchhaltung u.a. 
- Fr. Klenke 
(Mo.-Do. vormittags)
Beiträge, Versicherungen
 - Fr. Herrmann
(Mo.+Do. vormittags, Di.+Mi. ganztägig )

923-124

923-129

klenke@gaertringen.de

herrmann@gaertringen.de

VHS Außenstelle Gärtringen 9420684

Ortsbauamt Samariterstift

Amtsleiter 
- H. Gaebele
Sekretariat: 
Fr. Nothacker

923-160

923-161

gaebele@gaertringen.de

nothacker@gaertringen.de

Leitung: Herr Kircher
Zentrale
E-Mail: Samariterstift-Gaertringen
@Samariterstiftung.de
Fax-Nummer:

9274-0
9274-888

Sachgebietsleiterin Baurecht
 - Fr. Prawitt-Molitor

923-167 prawitt-molitor@gaertringen.de Verwaltung
 Fr. Franklin, 
Fr. Weber
Fr. Geilhausen

9274-141
9274-139

Sachbearbeitung Baurecht
 - Fr. Altmann

923-162 altmann@gaertringen.de Tagespflege 
Fr. Kreyer 9274-160

Tiefbauamt H. Erbele 923-164 erbele@gaertringen.de Pflegedienstleitung 9274-143
Hochbau/Gebäudeunterhaltung 
- H. Nüßle 

923-165 nuessle@gaertringen.de Pflegedienstleitung 
H. Miggiano 9274-446

Bauhof-Leiter H. Klingler
Sekretariat Fr. Freihalter
(Mo.+Mi. nachmittags, Di.+Do. ganztags)

923-180
923-180

bauhof@gaertringen.de
freihalter@gaertringen.de

Einsatzleitung, Nachbarschafts-
hilfe + Essen auf Rädern, 
Fr. Blindenhöfer 9274-140

Wassermeister
H. Zinser//H. Holzapfel

923-190 Betreutes Wohnen, 
Fr. Szalay 9274-140

Notrufnummer Wassermeister
außerhalb der Dienstzeiten

0172/
7607977
923-191

IAV-Stelle-Fr. Jauß/Fr. Neumann
iav.gern@samariterstiftung.de

9274-145

Abwasserzweckverband Hagegarten 22238 azv@gaertringen.de Artikel f. Mitteilungsblatt
mb@gaertringen.de
außerdem erreichen Sie uns
per Telefax 
über den Anrufbeantworter des
Bürgertelefons

Bereitschaft Hausmeisterpool 0152/22
980334

07034 923-200

Forstbetriebsverwaltung
H. Schneider

07056/
3268

07034 923-0

Allgemeine E-Mail-Adresse info@gaertringen.de Stand: März 2021 

SOMMERzEitumSTellunG
in der Nacht vom 27. märz 2021 

auf 28. märz 2021 wird die Uhr  
um eine Stunde vorgestellt.

Die Zeitumstellung findet
nachts um 2:00 uhr statt.

Bitte denken Sie an die recht-
zeitige Übermittlung ihrer 
Bild- und textbeiträge.

ReDaKTIonSSchluSS 
BeachTen
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TERMINE

Donnerstag, 25. März 2021 
19.30 Uhr  Sitzung des Ortschaftsrates in der Schönbuchhalle 

Rohrau

Samstag, 27. März 2021
07-12 Uhr Wochenmarkt rund um den Marktplatz

Sonntag, 28. März 2021 
Folgende Gottesdienste finden gemäß der Hygienevorschrif-
ten statt:
09.30 Uhr Neuapostolische Kirche, Gottesdienst
10.00 Uhr Evang. Kirche Gärtringen, Gottesdienst
10.00 Uhr Evang. Kirche Rohrau, Gottesdienst
10.30 Uhr  Kath. Kirchengemeinde Gärtringen, Familiengottes-

dienst  
17.30 Uhr  Württembergischer Christusbund, Gottesdienst im 

Gemeindezentrum
17.30 Uhr  CVJM Gärtringen, Fleggachurch in der evang. Kir-

che Gärtringen

Bitte entnehmen Sie die weiterhin stattfindenden Gottes-
dienstübertragungen der Kirchen den kirchlichen Nachrichten.

Dienstag, 30. März 2021
20.00 Uhr  Sitzung des Technischen Ausschusses in der Schön-

buchhalle Rohrau

In der Aufstellung unserer Grundsätze sind wir strenger als in 
ihrer Befolgung.

Theodor Fontane

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fundsachen Gärtringen

Gefunden wurde in Gärtringen: 
1 Schlüsselbund mit Lederschläppchen u. Anhänger „Sabine“
1 Hörgerät
Eigentumsansprüche können beim Bürgermeisteramt Gärtrin-
gen, Zimmer 3, Tel.: 07034/923-104, E-Mail fundbuero@gaer-
tringen.de geltend gemacht werden.

 

WIR HELFEN IMPFEN  
Corona-Impfung 
für alle ab 80 
Termin, Fahrdienst, Begleitung 
 – kostenlos* für Sie!  
Allen Menschen ab 80 Jahren aus 
Gärtringen und Rohrau bieten wir 
 die Vereinbarung eines Impftermins 
 die Fahrt zum Impfzentrum und zurück  
 Begleitung und Betreuung  

während der Fahrt und im Impfzentrum  
– ab sofort und kostenlos* 
Kontakt:  
Silke Blindenhöfer,  
Telefon 0 70 34 / 92 74 -140, 
gaertringen @ quartier.online   
Diakoniestation Gärtringen  
Kirchstraße 17, 71116 Gärtringen 

* dank finanzieller Unterstützung der  
     
www.samariterstiftung.de  

 Plakat: Samariterstiftung Gärtringen

Benötigen Sie Unterstützung bei der 
Anmeldung für einen Corona-Impftermin? 
 

                                                    
 
Sind Sie über 80 Jahre und möchten sich für einen Corona-Impftermin 
anmelden? Bei dieser Telefonnummer 116117 kommen Sie nicht 
durch? Dann versuchen Sie es über das Internet. Hier die Adresse: 
https://www.impfterminservice.de/impftermine 
 
Wenn Sie hierbei Unterstützung benötigen, rufen Sie uns an.  
Mitglieder des PC-Treffs Gärtringen helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Bitte wenden Sie sich an einen unserer Aktiven:  
 

  Helmut Bergmann   Tel: 07034/22801 
  Rainer Horny   Tel: 07034/992041           
  Dieter Kible   Tel: 07034/21949 
  Günter Trautmann  Tel: 07034/9420092 

 
Wer ist der PC-Treff? 
Der PC-Treff Gärtringen ist ein Team erfahrener Nutzer von PCs  
und mobilen Endgeräten und hilft vornehmlich unseren älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern beim sicheren Umgang mit dem 
PC/Laptop, dem Smartphone oder dem Tablet. Mehr Informationen 
können sie hier erhalten: https://www.pctreff-gaertringen.de 
 
Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, senden Sie bitte eine 
email an: pctreff-gaertringen@gmx.de 
Jede weitere Unterstützung ist sehr willkommen. 
 

Plakat: Gemeinde

und mobilen Endgerät

Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, senden Sie bitte eine 
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Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An Grundschulen findet Präsenzunterricht 
   statt. Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.
• Wechselunterricht für die Klassenstufen
   5 und 6 an den weiterführenden Schulen
   ist möglich. Dies gilt auch für alle Klassen-
   stufen der Sonderschulen.
 • Alle weiteren Klassenstufen der weiter-
   führenden Schulen weiterhin im Fernunterricht 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren sind 
   weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die 
   Schulen und Kitas vor Ort.
• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis maximal
   5 Schüler*innen wieder möglich. 

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen: 
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen 
• In Arztpraxen 
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht direkt 
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in Kontakt 
   ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-Pflicht befreit.

   

• Medizinsche Maskenpflicht für alle Schüler*innen
   sowie Lehrer*innen an Schulen mit Präsenz-
   unterricht sowie Schulhorte und Nachmittags-
   und Nachhilfebetreuung.
• Medizinische Maskenpflicht für Personal in
   Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und 
   Schulkindergärten. Ausnahme: Beim aus-
   schließlichen Kontakt zu Kindern.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikums-
   verkehr. Kontaktarmes Training mit maximal fünf 
   Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten ist 
   gestattet. Die Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 14 Jahre zählen nicht dazu. Paare, die 
   nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Kontaktbeschränkungen

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Ein Haushalt plus höchstens eine weitere 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

Lockerung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 35* möglich:
Treffen von bis zu zehn Personen aus 
maximal drei Haushalten möglich. Die 
Kinder dieser Haushalte werden bis 
einschließlich 14 Jahre nicht mitgezählt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, 
   Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen 
   möglich. Alle Personen müssen eine medizinische 
   Maske oder Atemschutzmaske tragen. Theorieunterricht 
   ist nur online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- oder
   Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie ein 
   Testkonzept für das Personal.
  

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen nur noch Online-Unterricht anbieten.

EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel) 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Weitere Öffnungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte
 Buchhandlungen
 Blumenläden
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr 
anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Die neuen Regelungen von der ministerpräsidentenkonferenz vom 22. märz lagen bei Redaktions-
schluss noch nicht vor!
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DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner*innen sieben Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen über-
schritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang 
geführt haben.
Ansprechpartner*innen der Stadt- und 
Landkreise auf » Baden-Württemberg.de

Ausgangsbeschränkungen
Die 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr

Ausgangsbeschränkungen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische 
und botanische Gärten werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 

Weitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder) 
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als 
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen mit einer 
7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den 
Amateur- und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen 
Anlagen wie z.B. Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im 
Freien ist nicht mehr erlaubt, es gelten die verschärften 
Kontaktbeschränkungen.

Weitere Lockerungen in Stadt- und Landkreisen mit stabiler 
7-Tage-Inzidenz unter 50* möglich:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal 
10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 5 Personen aus nicht 
mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Ansonsten sind öffentlichen und privaten 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

   Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
   betrieb, Profi- oder Spitzensport und 
   für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei 
   und Feuerwehren) dürfen die 
   Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen
 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021
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Gemeindeverwaltung Gärtringen ist  
weiterhin telefonisch und per E-Mail  
erreichbar
Die Gemeindeverwaltung Gärtringen und die Ortschaftsver-
waltung Rohrau sind weiterhin telefonisch und per E-Mail für 
die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Dabei 
arbeitet die Hälfte der Mitarbeiter/-innen in den Rathäusern 
und die Hälfte im Homeoffice. Zur Minimierung der Anste-
ckungsgefahr für Kunden/-innen und Mitarbeiter/-innen blei-
ben die Verwaltungsstandorte Rohrweg 2, Wilhelmstraße 
2 und Hauptstraße 16 - 18 in Gärtringen sowie das Rathaus 
Rohrau weiterhin für den Kundenverkehr geschlossen.  
Es sind persönliche Termine nach vorheriger Terminver-
einbarung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
den Verwaltungsstandorten möglich. Bitte vereinbaren Sie 
rechtzeitig vorher telefonisch oder per E-Mail Ihren Termin! 
Auf den öffentlichen Flächen vor den Verwaltungsstandorten 
und in den Gebäuden besteht Maskenpflicht (medizinische 
Maske).
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis!
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Vegetationsschutzzeit hat begonnen
Bitte beachten Sie, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen 
gemäß § 44 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) während der 
Nutzzeit nicht betreten werden dürfen.

Die Nutzzeit ist in der Regel die Zeit zwischen Saat und Ernte, 
bei Grünland ist es die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung. 
Auch Flächen, die dem Garten- und Obstbau dienen, dürfen nur 
auf Wegen betreten werden.

 
 Foto: Gemeinde

Das Betretungsverbot gilt so-
wohl für Menschen als auch 
für Hunde gleichermaßen.
Es sollte selbstverständlich 
sein, dass Hunde nicht auf 
bestellte Ackerflächen oder 
Wiesen rennen. Freilaufende 
Hunde können Weidetiere in 
Panik versetzen und Wildtiere 
sowie z. B. Vögel aufschrecken. 
Hunde sollten nicht einfach frei 
stöbern, sondern ggf. an der 
Leine geführt werden.
Auch sollte für jeden klar sein: 
Bitte nicht querfeldein!
Egal ob die Flächen eingezäunt 
sind oder nicht; das widerrecht-

liche Betreten landwirtschaftlicher Flächen kann ernste Schäden 
an den Pflanzen verursachen. Dies gilt insbesondere auch für 
Wiesen. Das Gras wird zertreten und kann schlecht gemäht wer-
den. Darunter leidet auch die Futterqualität.
Ebenso dürfen Fahrgassen im Getreidefeld nicht betreten wer-
den. Es sind bewusst angelegte Fahrspuren für landwirtschaft-
liche Maschinen um Pflegemaßnahmen durchzuführen ohne die 
wachsenden Pflanzen zu überfahren.
Zu einem Ärgernis werden auch regelmäßig die Hinterlassen-
schaften der Hunde, die nicht ordentlich in den extra dafür be-
reitgestellten Abfallbehältern entsorgt werden.
Auf Wiesen und Äckern wird Futter für Rinder, Schafe, Pferde 
und Ziegen angebaut. Dieses Futter muss hygienisch einwand-
frei sein.
Daher die große Bitte: Entfernen Sie den Hundekot umgehend 
und entsorgen ihn (mitsamt der Tüte) in den extra bereitgestell-
ten Abfallbehältern oder zuhause im Mülleimer.
Die Beutel dürfen nicht in der Natur entsorgt werden! Abfälle 
gehören nicht in die Natur!

NOTDIENSTE
•	Ärztlicher Notfalldienst Sindelfingen
am Krankenhaus Sindelfingen, Arthur-Gruber-Str. 70, 71065 
Sindelfingen Montag-Donnerstag: 18-22 Uhr, Freitag: 16-22 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8-22 Uhr.
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für 
gesetzlich Versicherte unter 0711 - 96589700 oder docdirekt.de
•	Ärztlicher Notfalldienst Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg, Marienstraße 25, 71083 Herrenberg, 
Fr. 16-22 Uhr, Sa., So., Feiertag: 8-22 Uhr, ab 22 Uhr Krankenhaus-
ambulanz Herrenberg. Patienten können ohne telefonische Voran-
meldung in die Notfallpraxis kommen. Achtung: Neue Rufnummer 
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxis und für medizinisch notwendige Hausbesu-
che des Bereitschaftsdienstes: Kostenfreie Rufnummer 116117
•	Ärztliche Notfallpraxis Böblingen – (Kinder) 116117
Kinderklinik Böblingen, Bunsenstr. 120, Mo. – Fr.: 19.00 – 22.00 Uhr, 
Samstag: 8.30 - 22.00 Uhr, Sonn- und Feiertag: 8.30 – 22.00 Uhr, 
(falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist) Telefonische An-
meldung ist nicht erforderlich!
•	Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  0711/78 77 722 
Kassenärztliche Vereinigung  www.kzvbw.de
Baden-Württemberg 
Anwesenheit in der Praxis: Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr und von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, sonst 
nur in dringenden Fällen.
•	Augenärztlicher Notdienst Kreis Böblingen 116117
seit 01.06.2010 wird für den augenärztlichen Notdienst im Kreis
Böblingen eine zentrale Notfallrufnummer verwendet.
Augenärztliche Notfallpraxis, Katharinenhospital Augenklinik, 
Kriegsbergstr. 60, Haus K, 70174 Stuttgart, Öffnungszeiten: 
Fr.: 16-22 Uhr, Wochenende/Feiertage: 9-22 Uhr
•	HNO-ärztlicher Notfalldienst 116117
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-
Straße 5, Gebäude 600, Tübingen, Sa., So. und Feiertag: 8-22 Uhr, 
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis kommen
•	Wasserversorgung Gärtringen – Rufbereitschaft 07034 923191
•	  Landratsamt Böblingen/Amt für Soziales und Teilhabe/ 

Sozialer Dienst im Bereich Gärtringen 07031/663-1382, 
a.steinhilber@lrabb.de

Informationen über Sozialleistung nach SGB XII wie Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Hilfe zur Pflege, Orientierungsberatung bei finanziellen 
und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 18 Jahren.
•	Landratsamt Böblingen/Amt für Soziales und Teilhabe 

07031/663-3366
Informations- und Beratungstelefon für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung, deren Angehörige, Freunde und Nach-
barn. Montag bis Freitag von 9 -17 Uhr. Das Gespräch ist ano-
nym, die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.
•	  Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 

im Landkreis Böblingen 
 07031/6596400, www.hospizdienst-bb.de 

Max-Eyth-Straße 23, 71088 Holzgerlingen
Dasein, Zuhören, Zeit haben
•	Beratungsstelle für Schwangere: 07031/663-1717
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen
•	Beratungsstelle für Partnerschaft: 07031/678005
(Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Partner-
schafts- und Sexualberatung, Empfängnisverhütung und Kinder-
wunsch), Pro Familia Böblingen, Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen
•	Thamar-Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt: 07031/222066
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
•	 Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt 
 07031/663-1331
•	AMILA-Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt: 
 07031/632808, 07031/222066, www.amila-beratung.de 
E-Mail: info@amila-beratung.de
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen, Mo., Di. und Do. 10- 
13 Uhr, Mi. 13-16 Uhr, nachts ab 20 Uhr sowie am Wochenende 
und an Feiertagen ganztags
•	MOBILE – Management von Beruf und Familie: 
 07031/663-1928
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Plastik und Hundekot können in den Nahrungskreislauf gelan-
gen, ebenso weggeworfene Flaschen, vergessenes Hundespiel-
zeug, Scherben oder Dosen. Tiere können dadurch lebensge-
fährlich verletzt werden. Zudem können diese Gegenstände 
teure Schäden an Maschinen verursachen.
Entsorgen Sie deshalb die Hundekottüten und sonstige Abfälle 
in öffentlichen Mülleimern oder zu Hause.
An dieser Stelle möchten wir uns aber auch einmal ganz be-
sonders bei all den Hundehalterinnen und Hundehaltern be-
danken, die sich an die Spielregeln halten! 

 
 Foto: Gemeinde

Rücksicht auch im Wald
Bitte bleiben Sie auch beim 
Waldspaziergang aus Rücksicht 
auf Wildtiere und junge Bäume 
auf erkennbaren Wegen!
Für Radfahrer, Mountainbiker 
und Reiter gilt: Radfahren und 
Reiten ist nur auf geeigneten 
Wegen und Straßen erlaubt, 
die eine Mindestbreite von 
zwei Metern aufweisen (§ 37 

Landeswaldgesetz, LWaldG). Auf nicht offiziell ausgewiesenen 
Trassen im Wald sowie abseits der Wege ist Radfahren und Rei-
ten verboten und kann mit Bußgeld geahndet werden.
Absperrungen bei Waldarbeiten sollten zur eigenen Sicherheit 
unbedingt beachtet werden!
In diesem Sinn: auf ein gutes, rücksichtsvolles und respektvolles 
Miteinander! 

1. Abschlagszahlung für Wasser-/Abwasser- 
und Niederschlagswassergebühren wird 
zum 31. März 2021 fällig
Wasserwerk Gärtringen
1. Abschlagszahlung für Wasser- / Abwasser- und Nieder-
schlagswassergebühren wird zum 31. März 2021 fällig

Für Barzahler gilt:
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Zahlung Ihres Wasser-/ 
Abwasser- und Niederschlagswasserabschlags, die Gebüh-
ren für das 1. Quartal 2021 werden zum 31. März 2021 zur 
Zahlung fällig. Die Rate entnehmen Sie bitte aus der letzten 
Jahresabrechnung 2020.
Geben Sie auf Ihrer Überweisung bitte immer Ihr vollstän-
diges Buchungszeichen an, damit Ihre Zahlung eindeutig 
zugeordnet werden kann und keine Mahngebühren und 
Säumniszuschläge entstehen.

Für Abbucher gilt:
Die Abbuchungsrate zum 31.03. ergibt sich aus Ihrer Jahres-
abrechnung 2020, diese wird zur Fälligkeit entsprechend ab-
gebucht.
Hier nochmals die aktuellen Preise für Wasser/ Abwasser und 
Niederschlagswasser:
Frischwasser  1,92 Euro je m³ 

(zzgl. 7 % Mwst.)
für Schmutzwasser 1,84 Euro je m³
für Niederschlagswasser 0,44 Euro je m²

Für Auskünfte und Rückfragen steht Ihnen Frau Magrini ger-
ne unter Tel. Nr. 07034/ 923 – 123 zur Verfügung.

Wasserzählertausch im Jahr 2021  
in der Gemeinde Gärtringen
Wasserwerk Gärtringen
In den nächsten Wochen werden in Teilbereichen der Gemeinde 
Gärtringen wieder Wasserzähler ausgewechselt. Der Austausch 
erfolgt aufgrund der abgelaufenen Eichfrist sowie Umstruktu-
rierungen, die den künftigen Wasserzählerwechsel effizienter 
und zeitsparender gestalten sollen. Die Gemeinde ist laut ge-
setzlich vorgeschriebener Eichfrist verpflichtet, alle 6 Jahre die 
Wasserzähler auszutauschen. 

•	Giftnotrufzentrale Freiburg Notfall immer über die Tel.: 112
Vergiftungsinformationszentrale: 0761/19240
•	Psychologische Beratungsstelle Herrenberg 
 07031/663-2420
Jugend • Ehe • Lebensfragen, Tübinger Straße 48, 71083 Herren-
berg. Offene Sprechstunde während der Schulzeit für Jugendli-
che und Eltern, mittwochs 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
•	 IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
07031/663 -2929 (Anrufbeantworter), E-Mail: ibbstelle@lrabb.de
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige, Sprechstunde: Jeden 1. Frei-
tag im Monat von 10-12 Uhr (möglichst mit vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung) im BZS-Bürgerzentrum Leonberg, Neuköll-
ner Str. 5 (Leo-Center), 71229 Leonberg; Tel. Sprechzeiten: Mo. 
und Do. von 10-12 Uhr, Mi. von 16-18 Uhr.
•	Krisentelefon – ich schaff es nicht mehr 07031/663-3000
„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“
Mo. bis Fr. von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, montags übernehmen 
muslimische Frauen in türk. Sprache den Dienst
•	Palliative Care Team Landkreis Böblingen 07152/3304-424
In der Au 10, Leonberg, Ambulante ärztliche und pflegerische 
Versorgung, Mo. bis Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
•	Arbeitskreis Leben (AKL) Böblingen e.V. 07031/3049259
Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr - Trauer-
gruppe für Hinterbliebene nach Suizid - Präventionsveranstal-
tungen in Schulen
www.ak-leben.de, E-Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
27./28.03.2021
Tierarztpraxis Dr. Renninger, Jahnstraße 23, Calw-Stammheim, 
Tel. 07051-588590

Apothekenbereitschaftsdienst
25. März um 8.30 Uhr bis 26. März um 8.30 Uhr 
Schwarzwald-Apotheke, Herrenberg, Nagolder Straße 27, 
Tel. 07032 26111
26. März um 8.30 Uhr bis 27. März um 8.30 Uhr 
Sonnen-Apotheke, Gärtringen, Grabenstraße 62 B, 
Tel. 07034 21029
27. März um 8.30 Uhr bis 28. März um 8.30 Uhr 
Apotheke Haug, Herrenberg, Walther-Knoll-Straße 3, 
Tel. 07032 21656
28. März um 8.30 Uhr bis 29. März um 8.30 Uhr 
Bären Apotheke, Herrenberg, Hindenburgstraße 20, 
Tel. 07032 5970
29. März um 8.30 Uhr bis 30. März um 8.30 Uhr 
Schönbuch-Apotheke, Gültstein, Schloßstraße 11, 
Tel. 07032 72076 
30. März um 8.30 Uhr bis 31. März um 8.30 Uhr 
Apotheke am Markt, Deckenpfronn, Marktplatz 3, 
Tel. 07056 8482
31. März um 8.30 Uhr bis 01. April um 8.30 Uhr 
Apotheke am Markt, Ehningen, Marktplatz 3, Tel. 07034 8014
01. April um 8.30 Uhr bis 02. April um 8.30 Uhr 
Carmel-Apotheke, Nufringen, Hauptstraße 27/1, 
Tel. 07032 83957

ImPReSSum 

herausgeber:  
Gemeinde Gärtringen

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
71263 Weil der Stadt,  
Merklinger Str. 20,  
Telefon 07033 525-0,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Inhalt einschließlich der Sitzungs-

berichte der Gemeindeorgane und 
anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Gärtringen 
und alle sonstigen Verlautbarungen 
und mitteilungen: 
Bürgermeister Thomas Riesch, 71116 
Gärtringen, Rohrweg 2, oder sein Ver-
treter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 
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Die betroffenen Straßen sind:
Aidlinger Weg
Bismarckstraße
Brunnweiher
Deckenpfronner Straße
Deufringer Straße
Eichendorffweg
Fichtenweg
Georg-Büchner-Weg
Gerhart-Hauptmann-Straße
Hauffweg
Heinrich-Heine-Weg
Hermann-Hesse-Weg
Hölderlinweg
Hofackerstraße
Ina-Seidel-Weg
Kernerweg
Speiremer Weg
Schickhardtstraße
Schießmauer
Steingrubenweg
Thomas-Mann-Straße
Zeisigweg
Zum Schwalbenhof
Aufgrund der bereits erwähnten Umstrukturierungsarbeiten 
sind Objekte, die bereits letztes Jahr einen Zählerwechsel hat-
ten, in diesem Jahr unter Umständen nochmals zu tauschen. 
Wir bitten hierfür um Verständnis und bedanken uns bereits 
jetzt für die Unterstützung!
Mit den Austauscharbeiten sind private örtliche Unternehmer 
und unser Wassermeister Herr Holzapfel beauftragt. Die beauf-
tragten Personen setzen sich direkt mit den Grundstückseigen-
tümern bzw. den im Objekt wohnenden Personen in Verbindung 
und vereinbaren einen Termin.
Der Wassermeister und die beauftragten Unternehmen wech-
seln den bisherigen Wasserzähler gegen einen neuen aus und 
halten die Ablesewerte in einem Formblatt fest. Dieses ist vom 
Gebäudeeigentümer oder der anwesenden Person zu unter-
schreiben. Die Wasserabrechnung erfolgt wie immer zum Jah-
resende, wobei dann die Ablesedaten für beide Zähler berück-
sichtigt werden.

 
 Foto: Gemeinde

Wir bitten die Gebäudeeigentümer, den mit den Arbeiten be-
auftragten Personen Zutritt 
zum Wasserzähler zu gewäh-
ren. Der Wasserzähler sollte 
frei zugänglich sein, damit 
die Arbeiten zügig durchge-
führt werden können.
Der Austausch des Wasser-
zählers ist kostenfrei. Evtl. 
notwendige Reparaturarbei-
ten, die den Einbau des Was-
serzählers gewährleisten, sind 
laut § 17 Abs. 1 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde 
Gärtringen vom Gebäudeeigentümer zu tragen. Bei Rückfragen 
hierzu stehen wir gerne zur Verfügung.
An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
die vereinbarten Termine verbindlich sind. Bei Nichteinhaltung 
wird eine Anfahrtspauschale in Rechnung gestellt.
Ebenfalls möchten wir darauf hinweisen, dass die Wasserzähler 
der Gemeinde Gärtringen sog. Tauschzähler sind und nach dem 
Ausbau nur noch ca. 4 Wochen für eine evtl. Überprüfung zur 
Verfügung stehen. Beanstandungen, die eine Überprüfung des 
Wasserzählers erfordern, sind daher umgehend zu melden.
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis!

Das Landratsamt Böblingen informiert
Was darf ich wann, wo und mit wem?
Mit NINA immer die aktuellen Corona-Regeln überblicken
Was darf ich wann, wo und mit wem? Aktuell sind solche Fragen 
nicht immer so leicht zu beantworten. Denn pandemiebedingt 
gelten in den verschiedenen Stadt- und Landkreisen abhängig 

von der 7-Tage-Inzidenz unterschiedliche Lockerungen und Be-
schränkungen. Den Überblick zu behalten, fällt da oft schwer. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde die bundesweite Warnapp 
NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) mit dem 
neuesten Update um die Rubrik „Corona“ ergänzt.
Für die hinterlegten Orte oder Kreise werden immer die aktu-
ellsten Regelungen dargestellt. Je nach Nutzer-Einstellung kann 
auch der Standortzugriff erlaubt werden, sodass automatisch 
die Regelungen angezeigt werden, die am Aufenthaltsort gel-
ten. Zu wichtigen Alltagsdingen werden die Regelungen kom-
pakt zusammengefasst – z. B. Treffen mit anderen, Einkaufen 
oder Besuch im Krankenhaus.
Die Grundfunktion der App wird dabei nicht beeinträchtigt: 
Über NINA werden von offizieller Stelle Warnungen bei Gefah-
renlagen versandt und Hinweise zum Umgang mit einer Gefahr. 
Und das unabhängig von der Nutzung anderer Medien oder 
vom Aufenthaltsort. Zuletzt war das im Landkreis Böblingen 
beim Brand im Restmüllheizkraftwerk Böblingen notwendig, 
als giftiger Rauch in Richtung von Wohngebieten zog. Auch für 
Trinkwasserverunreinigungen oder sonstige Gefahrenmeldun-
gen wird im Landkreis Böblingen diese Warnapp eingesetzt.
NINA kann kostenlos heruntergeladen werden. Für einen dau-
erhaften Überblick in Sachen Corona und für schnellstmögliche 
Meldungen bei drohenden Gefahren.

Das Ordnungsamt informiert

Vollsperrung in der Neuffenstraße
Bereits seit Anfang der Woche ist die Neuffenstraße auf Höhe 
13 – 25 sowie der parallel zur Neuffenstraße verlaufende Rad- 
und Fußweg gesperrt. 
Grund der Sperrung ist die Verlegung der Gasleitungen im 
Auftrag der Netze BW. 
In der Neuffenstraße wird für die Zeit der Bauarbeiten ein 
beidseitiges Halteverbot aufgestellt. Die Zufahrten zu den 
Grundstücken werden gewährleistet.
Die Gemeinde Gärtringen bittet um Beachtung und Ver-
ständnis. 
Ihre örtliche Straßenverkehrsbehörde

Einladung zur Sitzung 
des Ortschaftsrates
am Donnerstag, den 25.03.2021 um 19:30 Uhr
Schönbuchhalle Rohrau, 
Hofstattstr. 100, 71116 Gärtringen 

Beratungsunterlagen, die auch den Ortschaftsräten zur Verfü-
gung stehen, werden 15 Minuten vor Beginn der Sitzung in der 
Halle ausgelegt.

Tagesordnung – öffentlich

1. Kindergartenbericht 2021 – Rohrauer Belange  
   
2.  Es geht nur miteinander – Aktueller Bericht aus der Landwirt-

schaft  

3. Aktueller Stand Rundwanderweg Schlossbergrunde  
   
4. Bekanntgaben  
   
5. Anfragen  
   
gez.
Torsten Widmann
Ortsvorsteher
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Einladung zur Sitzung 
des Technischen Ausschusses
am Dienstag, den 30.03.2021, um 20:00 Uhr
Schönbuchhalle Rohrau, 
Hofstattstr. 100, 71116 Gärtringen

Beratungsunterlagen, die auch den Gemeinderäten zur Verfü-
gung stehen, werden 15 Minuten vor Beginn der Sitzung in der 
Halle ausgelegt.

Tagesordnung - öffentlich

1. Baugesuche, Bauvoranfragen
 1.1   Errichtung eines Lärm- und Sichtschutzes zur Abgren-

zung zum Straßenraum in der Grabenstr. 24, Flst. 4473
 1.2  Nutzungsänderung eines Verkaufsraumes in eine Pizzeria 

in der Robert-Bosch-Str. 7, Flst. 1414/5
 1.3  Errichtung eines Anbaus an das bestehende Einfamilien-

haus Vicky-Baum-Weg 29, Flst. 5378/1 
 1.4 Bauvoranfrage gem. § 57 LBO Wengertweg 9, Flst. 865
   
2. Bekanntgaben  
   
3. Anfragen  
   
gez.
Thomas Riesch
Bürgermeister

Verschenkbörse
 

Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kostenlosen 
Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse daran haben, setzen Sie 
sich bitte mit der entsprechenden Telefonnummer in Verbindung. 

 
Die Verschenkbörse erreichen Sie unter 07034 / 923-111  Frau 
Schimpf (Montags) oder per E-Mail unter mb@gaertringen.de. Alle 
Artikel, die bis spätestens Montag 10:00 Uhr mitgeteilt werden, er-
scheinen im nächsten Mitteilungsblatt. Gerne können Sie auch auf 
dem Anrufbeantworter Ihre zu verschenkenden Gegenstände hinter-
lassen. Erreicht uns keine anders lautende Mitteilung wird der zu 
verschenkende Gegenstand automatisch 2 x im Mitteilungsblatt ver-
öffentlicht, danach wird er automatisch  
gestrichen. Tiere können in der Verschenkbörse nicht angeboten 
werden.  

  27 

Verschiedene defekte Elektrogeräte für Bastler: Telefunken  
Videorekorder, M 9469 Hifi, Panasonic Videorekorder Super  
Drive, NV-F J 620, Humax iHD-PVR-C, Kabel-BW, Topfield  Per-
sonalVideoRecorder, TF 5200 PVRc und ITT Tiny Cassette 220 

29664 

  28 

Staugsauger Dirt Devil Centrino cleancontrol mit Zubehör und 
Anleitung, Uhren- Radiowecker Siemens RG 331 mit Bedie-
nungsanleitung, Fitness Activity Tracker Armband  (Aktivität, 
Fittness und Schlafphasenkontolle), Ecobutton versetzt den PC 
in Energiesparmodus mit CD und Beschreibung  

21111 

  30 Sehr stabile Palette, 148 cm x 120 cm x 14 cm 20093 

  31 
Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine (alle Geräte sind funk-
tionsfähig) 29049 

  32 

Eiserner Rost für offenen Kamin (Breite 52, Tiefe 36, max. Höhe 
17 cm), Hörbuch von 1981-1983 der Bayer AG auf 6 Langspiel-
platten zur ��������������������������������������;���������
�������������;������������������;��������������-�������;�
���������������������;����������������������������������
buch der Daimler AG zum Jubiläum 125 Jahre "Auf den Spuren 
der Erfinder des Automobils" auf 2 CD  

20475 

  33 
25 Werbe-LKW-Modelle (Brauereien, Bahlsen, Fischer-Dübel 
usw.) im Maßstab HO (1:87)  29957 

  34 
Ledersofa, schwarz, Zweisitzer, Sitzfläche u. Rückenlehne Stoff-
Farbe: anthrazit (grau-meliert), Breite: 156 cm, Tiefe: 88 cm, 
Sitzhöhe 44 cm 

255600 

  35 Einige Leitz- und andere guterhaltene Ordner   29875 

BILDUNG UND SCHULEN

Volkshochschule
Volkshochschule Gärtringen - Außenstelle der vhs Herrenberg
Leitung: Meike Reese
Geschäftsstelle: Wilhelmstr. 2

Tel. 07034 923-150, Fax 07032 270327
E-Mail: gaertringen@vhs.herrenberg.de
Öffnungszeiten: montags 15 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 
13:30 Uhr. Anfragen an anderen Wochentagen bitte per Mail 
senden oder auf dem AB hinterlassen für eine zeitnahe Bear-
beitung unter der Woche. In den Osterferien ist das Büro vom 
29.03. bis 09.04.21 wegen Urlaub geschlossen.

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Pandemieeindäm-
mung werden alle Präsenzkurse der vhs bis nach den Oster-
ferien ausgesetzt. Online-Kurse laufen wie geplant weiter. 
Neuigkeiten dazu finden Sie stets auf der Homepage der vhs 
Herrenberg.

Alle angemeldeten Teilnehmer werden informiert, sobald ihre 
Kurse anlaufen können bzw. ob und wann es Ersatztermine gibt!
Das Kursprogramm ist stets online buchbar unter www.vhs.her-
renberg.de. Dort finden Sie auch ein ständig erweitertes Online-
angebot.

vhs 1. Semester 2021:

Onlineangebot: GÄ 50W „Koch“inar: „Spätzles-Variationen“, 
M. Enz, Beginn: Mo., 19.04.21, Ende: So., 25.04.21; Gebühr: 
5 €. Corona-taugl. Kochkonzept über Messenger-App Signal: 
Gemeinsam auf Abstand kochen wir zu Hause: Käsepätzle, 
Lachsspätzle mit Dillsoße, Spinatspätzle mit Gorgonzolasoße, 
Leberspätzle – geröstet oder gegart (gerne mit Spätzlespresse/-
hobel, sonst geschabt). Teiln. werden vom Dozenten über meh-
rere Tage mit Rezepten, Bildern und Videos begleitet. DSGVO 
konform, Offenlegung der Handynr. gg. Dozent + Teiln. erfor-
derlich.

GÄ 25 Hui Chun Gong im Freien, G. Zierhut, ab Do., 15.04.21, 
18 – 19 Uhr, 6 Termine, 36 €. Abh. von dann gültiger Corona-VO!
Treffpunkt: Parkplatz Tennisclub Gärtringen; bei Regen werden 
Termine verschoben! Fließende, meditative Bewegungen akti-
vieren Energiefluss und Stoffwechsel. Der Geist kommt zur Ruhe 
und man entspannt sich, dennoch ist man voller Energie. Für alle 
Altersklassen. Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Getränk.

GÄ 03.00 Nähkreis mit eigener Nähmaschine, Stefanie Lange, 
ggf. ab Mi., 14.04.21, 19:30 – 22 Uhr, THR
Wir möchten erfahrene Hobbyschneider*innen einladen, sich 
1x wöchentlich zu einem gemütlichen Nähabend zu treffen. So-
bald es möglich ist, beginnen wir mit einem Schnupperkurs von 
2 Abenden. Interessent*innen lassen sich gerne vormerken. Mit 
eigenem oder gemeinsamem Nähprojekt, mit Anleitung/Bera-
tung. Bitte alle Materialien/Nähutensilien selbst mitbringen.

Folgende Veranstaltungen werden abgesagt:
GÄ 02 Führung Hist. Rundweg: Rohrauer Schlossberg - Sand-
bruch, mit dem Verein Zeitsprung-Ortsgeschichte Gärtringen/
Rohrau e. V. am So., 11.04.21, Führung wird im Herbst wieder 
angeboten.
GÄ 15 Tanz der 4 Jahreszeiten, Sa 27.03.21, ggf. Ersatztermin
GÄ 07.01 Töpferkurs

In folgenden Kursen gibt es noch freie Plätze, Start noch un-
bekannt:
GÄ 44 Aquarellkurs f. Kinder ab 7J., Sa., verschoben auf Juni
GÄ 46 Englisch f. Kinder ab Vorschule bis 2. Klasse, Di.
GÄ 09.01 Öl, Aquarell und Acryl, Fr.
GÄ 17 Orient. Tanz. f. Fortg., Fr., Quereinsteiger willkommen!
GÄ 33.00 Französisch A2.1, Mo.
GÄ 36, 37, 38 Englischkurse A1.2 + B1, Mo., Quereinsteiger will-
kommen!
GÄ 40 Android-Smartphone Aufbaukurs, Di.

Wir bitten um die Einhaltung der AHA+L-Regel in den Kursen: 
Abstand, Hygiene, (Alltags-)Masken. Bitte tragen Sie stets ei-
nen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2-Mas-
ke) – auch im Unterricht – ab Betreten des Kursgebäudes/-ge-
ländes und desinfizieren sich am Eingang bzw. im Kursraum Ihre 
Hände gem. Hygienekonzept. Über die genauen Hygienevor-
schriften informieren Sie die Dozenten. Es gelten die üblichen 
Verhaltensregeln unter Pandemiebedingungen.
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Anmeldung: Das Kursprogramm ist bis zum Kursbeginn online 
buchbar unter www.vhs.herrenberg.de (Rubrik Außenstelle - 
Gärtringen). Danach bitte per Mail oder - bei Erstanmeldung 
schriftlich - anmelden. Anmeldeformular und Programm können 
unter www.gaertringen.de (Bildung und Betreuung - VHS) als 
pdf heruntergeladen werden. Dort finden Sie weitere Infos so-
wie die genutzten Räumlichkeiten.
Wir hoffen, Sie zu gegebener Zeit wieder bei uns begrüßen 
zu dürfen!

Förderverein der
Theodor-Heuss-Realschule

Neue Homepage
Wir freuen uns sehr - unsere neue Homepage ist online.
Unser Gründungsmitglied Martin Fetzer, der auch den bisheri-
gen Internetauftritt erstellt hatte, hat und nun noch einmal seine 
freie Zeit geopfert und unsere Web-Side neu aufgesetzt. Ganz 
herzlichen Dank dafür. Wir finden, die Seite ist gut geworden; 
schauen Sie doch mal rein: www.vft-gaertringen.de
Gerne nehmen wir Vorschläge auf und würden uns freuen, wenn 
wir Rückmeldung bekämen unter: info@vft-gaertringen.de
Auch für weitere Anregungen rund um die THR sind wir wie im-
mer offen.

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Tages- und Pflegeeltern e.V.
Kreis Böblingen

Kindertagespflege in Gärtringen
Bei Interesse an der Betreuung Ihres Kindes bei einer Tagespfle-
geperson können Sie gerne Kontakt mit dem Tages- und Pfle-
geeltern e. V. Kreis Böblingen aufnehmen: Tel. 07031 21371-0, 
www.tupf.de .
Nähere Informationen zur TAPiR-Betreuung in Gärtringen (Kin-
dertagespflege außerhalb des Haushaltes der Kindertages-
pflegeperson und der Eltern. In Gärtringen in Räumen der Villa 
Schwalbenhof) finden Sie zusätzlich unter www.das-schwalben-
nest-gaertringen.de

REFERAT KINDER,
JUGEND & FAMILIE

Jugendreferat

Machen Sie mit! Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Impulse 
zur Inklusion in Gärtringen
Die Gemeinde Gärtringen beteiligt sich in Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis Böblingen im Rahmen des Projekts kommunale 
Inklusionsvermittler der Akademie Himmelreich aus Kirchzarten 
und dem 1a Zugang aus Gärtringen. Das Projekt soll insbeson-
dere das Bewusstsein für die gleichberechtigte und wirksame 
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am Leben in der 
Kommune fördern und entsprechende Strategien und Maßnah-
men und das Bewusstsein für Barrierefreiheit entwickeln. Das 
Projekt "Gemeinden in Bewegung" zur Stärkung kommunaler 
Inklusion in den Landkreisen Böblingen, Enzkreis, Ortenau und 
Rastatt wird durch das Ministerium für Soziales Baden-Würt-
temberg gefördert und vom Landkreis Böblingen finanziell und 
ideell unterstützt. Inklusion betrifft uns alle und ist in allen Le-
bensbereichen wichtig. Deshalb gilt es, miteinander verschie-
dene Barrieren abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen. Unter 
anderem sind bauliche Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil 
von Inklusion. Bürgermeister Thomas Riesch: Inklusion wird ge-

lebt und vorangebracht, wenn viele Menschen sich aktiv daran 
beteiligen. Ansprechpartner im Rathaus: Thomas Thüroff, Tel. 
07034 923114, E-Mail: thueroff@gaertringen.de; Jürgen Kunst, 
Tel. 07034 923113, E-Mail: kunst@gaertringen.de

Gärtringer Seniorenrat

Benötigen Sie Unterstützung bei der Anmeldung für einen 
Corona-Impftermin?
Sind Sie über 80 Jahre und möchten sich für einen Corona-Impf-
termin anmelden? Bei dieser Telefonnummer 116117 kommen 
Sie nicht durch? Dann versuchen Sie es über das Internet. Hier 
die Adresse: https://www.impfterminservice.de/impftermine
Wenn Sie hierbei Unterstützung benötigen, rufen Sie uns an. 
Mitglieder des PC-Treffs Gärtringen helfen Ihnen gerne weiter. 
Bitte wenden Sie sich an einen unserer Aktiven:
Helmut Bergmann, Tel. 07034 22801, Rainer Horny, Tel. 07034 
992041, Dieter Kible, Tel. 07034 21949, Günter Trautmann, Tel. 
07034 9420092.
Wer ist der PC-Treff? Der PC-Treff Gärtringen ist ein Team 
erfahrener Nutzer von PCs und mobilen Endgeräten und hilft 
vornehmlich unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
beim sicheren Umgang mit dem PC/Laptop, dem Smartphone 
oder dem Tablet. Mehr Informationen können Sie hier erhalten: 
https://www.pctreff-gaertringen.de. Wenn Sie uns bei den PC-
Treffs unterstützen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: 
pctreff-gaertringen@gmx.de. Jede weitere Unterstützung ist 
sehr willkommen.

BÜCHEREI

Krimis - von Berlin über England bis in den 
Norden
Bücherei Gärtringen
Bismarckstr. 16/2 Tel. 26001
Unsere E-Mail Adresse: buecherei@gaertringen.de

Für ganz aktuelle Informationen betreffs Öffnungs - und Aus-
leihmodalitäten informieren Sie sich bitte auf unserer Home-
page: www.buecherei-gaertringen.de

Aktuelle Öffnungszeiten in der Bücherei: Montag, Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag von 15.00 - 18.00 Uhr, sowie Dienstag 
von 10.00 - 13.00 Uhr.

Aktuelle Ausleihmöglichkeiten in der Bücherei:
click&meet: Nach telefonischer Terminvereinbarung können Sie 
bei Ihrem Büchereibesuch selbst Medien aussuchen
click&collect: Sie bestellen telefonisch, per AB oder per E-Mail 
Bücher und Medien vor, die Sie nach telefonischer Vereinbarung 
mit dem Büchereiteam in der Bücherei abholen können.
click&bring: Sollten Sie nicht in der Lage sein, die Bücherei auf-
zusuchen, bringen wir die Bücher gerne zu Ihnen nach Hause.
Medienrückgaben sind jederzeit über die Bücherklappe mög-
lich.

Der Ballhausmörder – von Susanne Goga
Berlin, Sommer 1928. In Bühlers Ballhaus - auch »Clärchens Ball-
haus« genannt, wird eine Garderobiere ermordet aufgefunden. 
Clärchen, die Betreiberin, ist schockiert. Kommissar Leo Wechs-
ler und seine Kollegen ermitteln in einer Welt aus Charleston, 
Sekt für eine Mark und hemmungslosem Amüsement.

Olympia – von Volker Kutscher
Berlin, Sommer 1936. Inmitten der Olympiabegeisterung muss 
Gereon Rath verdeckt einen Todesfall im olympischen Dorf auf-
klären. Rath ermittelt eher lustlos, zumal er private Probleme 
hat. Dann findet er im olympischen Dorf einen Verdächtigen. 
Während der brutalen Verhören der SS ausgesetzt ist, geschieht 
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ein zweiter Mord. Rath ermittelt fieberhaft, um weitere Todes-
fälle zu verhindern, und ahnt nicht, dass sein eigenes Todesurteil 
längst gefällt ist.

Kreuzberg Blues – Denglers 10. Fall - von Wolfgang Schorlau
Georg Dengler lässt sich trotz der aufziehenden Corona-Pan-
demie von Olga überreden, in Berlin zu ermitteln. Ihre Freundin 
wohnt in einem Haus, in dem der Immobilienhai Sebastian Krö-
ger seine Mieter mit kriminellen Methoden rauszuekeln scheint. 
Doch Dengler muss erkennen, dass die Sache größer ist, viel 
größer. Plötzlich stehen Olga und Georg Dengler mitten im mo-
dernen Berliner Häuserkampf um das Recht auf Wohnen.

Ohne Schuld – von Charlotte Link
Im Zug von London nach York schießt ein Fremder auf eine Frau. 
Sie entkommt in letzter Sekunde. Zwei Tage später: Eine junge 
Frau stürzt mit ihrem Fahrrad über einen dünnen Draht. Sie ist 
sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss hört sie schon nicht 
mehr. Die Frauen stehen in keiner Verbindung zueinander, aber 
die Tatwaffe ist dieselbe. Kate Linville wird sofort in die Ermitt-
lungen hineingezogen. Sie kommt einem grausamen Geheimnis 
auf die Spur. 

Kaltes Gold – Die Rönning/Stilton-Serie, Band 6 – von Cilla Börjlind
Schneeschmelze in den Bergen Lapplands. Die Leiche eines 
Mannes wird freigelegt. Erschossen – vor zirka 20 Jahren. Oli-
via Rönning - die Ermittlerin- gerät auf dem Weg zur Fundstel-
le mit dem Hubschrauber in einen Sturm und stürzt ab. Als sie 
aufwacht, befreit sie sich aus dem Wrack und rettet sich in eine 
Fischerhütte. Doch sie ist nicht allein - jemand will unbedingt 
verhindern, dass die Wahrheit über den Toten ans Licht kommt. 

Wisting und der Atem der Angst – Wisting Cold Cases Band 
3 - von Jørn Lier Horst
Ein Wanderer findet im Wald die menschlichen Überreste einer 
jungen Frau. Die Art, wie sie getötet wurde, entspricht dem 
typischen Vorgehen des Serienkillers Tom Kerr. Doch der sitzt 
seit mehreren Jahren im Gefängnis. Tom Kerr erklärt sich bereit, 
mit der Polizei zu kooperieren. Bei einer Tatortbegehung soll er 
wichtige Hinweise liefern. Doch dann passiert das Unfassbare: 
Dem Killer gelingt die Flucht. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Gärtringen

Anschrift der Kirchengemeinde:

Pfarramt West
Pfarrer Siegbert Betz
Schlossweg 10, Tel. 23413
E-Mail: Siegbert.Betz@elkw.de
Pfarramtssekretärin: Karin Dambach
E-Mail: Pfarramt.Gaertringen-West@elkw.de
Montag bis Mittwoch, 10:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag, 16:00 bis 18:00 Uhr

Pfarramt Ost
Pfarrer Martin Flaig
Max-Eyth-Str. 32/1, Tel. 20061, Fax: 26905
E-Mail: Martin.Flaig@elkw.de
Pfarramtssekretärin: Jasmina Täuber
E-Mail: Pfarramt.Gaertringen-Ost@elkw.de
Mittwoch, 9:00 bis 11:00 Uhr
Jugendreferentin: Sr. Silke Pindl
Schlossweg 10, Tel. 23249 (Büro)
E-Mail: jugendreferent@cvjm-gaertringen.de

Internetadresse: http://www.evki-gaertringen.de

Wort für die Woche:
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an 
ihn glauben, das ewige Leben haben.  (Johannes 3,14b.15)

Freitag, 26. März
19:30 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats (im Ge-
meindehaus oder virtuell)

Sonntag, 28. März - Palmsonntag
9:45 Uhr Gebetszeit in der Sakristei
10:00 Uhr Gottesdienst - Predigt: Auf Jesus sehen im Alltag - 
Hebräer 12,1-3 (Pfr. Betz)
Übertragung auf YouTube: „Evangelische Kirche Gärtringen“
Oder von unserer Webseite aus: www.evki-gaertringen.de
Kollekte: eigene Gemeinde, beispielsweise für die Jugendgot-
tesdienste
10:00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus 
(Info: Daniela Vetter, Tel. 286528)
11:30 Uhr Gottesdienst - Predigt: Auf Jesus sehen im Alltag - 
Hebräer 12,1-3 (Pfr. Betz)
17:30 Uhr Flegga Church in der St. Veit-Kirche (Team), 
Thema: Glauben im Lockdown
Es gibt ca. 60 Plätze und eine Videoübertragung 
(Link auf der CVJM Homepage: http://www.cvjm-gaertringen.de)

Dienstag, 30. März
19:30 Uhr Passionsandacht in der St. Veit-Kirche (Pfr. Flaig)

Mittwoch, 31. März
19:30 Uhr Passionsandacht in der St. Veit-Kirche (Pfr. Betz)

Donnerstag, 1. April - Gründonnerstag
19:30 Uhr Gottesdienst mit integriertem Abendmahl - 
Predigt: Matthäus 26,17-30 (Pfr. Flaig)
Kollekte: eigene Gemeinde, beispielsweise für Diakoniestation

Freitag, 2. April - Karfreitag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Anschluss - 
Predigt: Jesus stirbt - für uns! Jesaja 52,13-53,12 (Pfr. Betz)
Übertragung auf YouTube: „Evangelische Kirche Gärtringen“
Oder von unserer Webseite aus: www.evki-gaertringen.de
Kollekte: Hilfe für Osteuropa (s.u.)

Hinweise:

Sitzung des Kirchengemeinderats am 26. März 2021

Tagesordnung:
1. Protokoll
2. Haushaltsplan 2021 und Rechnungsabschluss 2019
3. Gemeindehaus-Renovierung
4. „Haus Montag“
5. KGR-Wochenende
6. Mitarbeiterbegleitung
7. Infos aus dem „Sextett“
8. Sonstiges
Zu dieser öffentlichen Sitzung lade ich Sie herzlich ein.
gez. Manfred Unger (KGR-Vorsitzender)

Zwei Gottesdienste an Palmsonntag
Um allen Gemeindegliedern auch in der Pandemie-Situation die 
Möglichkeit zu geben, einen Gottesdienst in der Kirche zu be-
suchen, finden am Palmsonntag, 28. März, zwei Gottesdienste 
in der St. Veit-Kirche statt. Beginn des ersten Gottesdienstes ist 
wie üblich 10:00 Uhr. Personen, die gerne länger schlafen (an 
Palmsonntag volkstümlich „Palmesel“ genannt) sind zum zwei-
ten Gottesdienst um 11:30 Uhr eingeladen.

Passionsandachten
Am Dienstag, 30.03. und Mittwoch 31.03. finden in diesem 
Jahr jeweils um 19:30 Uhr Passionsandachten in der St. Veit-
Kirche statt. Gemeinsam wollen wir an den Abenden still wer-
den und uns an den Weg erinnern, den Jesus bis zu seinem 
Tod am Kreuz ging. Bibeltexte, Lieder und Augenblicke der 
Stille tragen dazu bei, zu erkennen, welche tiefe Bedeutung 
das Geschehen von damals für uns heute hat.

Opfer am Karfreitag, 1. April
Das Opfer am Karfreitag wird für die Aktion „Hoffnung für Ost-
europa“ erbeten. 


